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Für jeden am 31.12. eines Jahres beschäftigten Arbeitnehmer muss der Ar-
beitgeber mit der nächsten Entgeltabrechnung eine Jahresmeldung abgeben. 
Dies hatte in der Vergangenheit spätestens bis zum 15.4. des Folgejahres zu 
erfolgen. Ab dem Jahr 2014 wird der späteste Zeitpunkt für die Jahres-
meldung auf den 15.2. vorverlegt. Die Neuregelung tritt am 1.1.2014 in 
Kraft. Dies bedeutet, dass die neue Frist erstmals für die Jahresmeldungen 
2013 anzuwenden ist. 

Märzklausel ist unverändert anzuwenden: Die neue Meldefrist wirkt sich nicht auf das 
Beitragsrecht der Sozialversicherung aus; die Märzklausel gilt unverändert weiter. In 
den Fällen, in denen in der Zeit zwischen Abgabe der Jahresmeldung und dem 31.3. eines 
Jahres einmalig gezahltes Arbeitsentgelt gewährt wird, das eine anteilige Beitragsbe-
messungsgrenze überschreitet, muss eine Sondermeldung erstattet werden. Alternativ 
kann die Jahresmeldung storniert und neu abgegeben werden.

Das Bundesfi nanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 11.11.2013 die 
neuen Pauschbeträge für Verpfl egungsmehraufwendungen und Übernach-
tungskosten für Auslandsdienstreisen mit, die ab dem 1.1.2014 zur Anwen-
dung kommen. Diese können Sie im Internet unter www.bundesfi nanzminis-
terium.de und dort unter Service –> Publikationen –> BMF-Schreiben –> 
Datum: 11.11.2013 herunterladen.

Bei Reisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, 
den der Steuerpfl ichtige vor 24 Uhr Ortszeit erreicht hat. Für eintägige Reisen in das 
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Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des 
letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende 
Pauschbetrag, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes der für das 
Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tat-
sächlichen Übernachtungskosten maßgebend. Dies gilt auch für den Betriebsausga-
benabzug. Diese Regelungen gelten entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im 
Ausland.

Nach den Regelungen im Umsatzsteuergesetz ermäßigt sich die Umsatz-
steuer von 19 % auf 7 % für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, 
die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, 
sowie die kurzfristige Vermietung von Campingfl ächen. Das gilt jedoch seit 
1.1.2010 nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen 
– z. B. das Frühstück –, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die 
Vermietung abgegolten sind. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat nunmehr durch Urteil vom 24.4.2013 festgelegt, dass 
bei Übernachtungen in einem Hotel nur die unmittelbar der Beherbergung dienenden 
Leistungen des Hoteliers dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen. 

Frühstücksleistungen an Hotelgäste gehören nicht dazu; sie sind mit dem Regel-
steuersatz von 19 % zu versteuern, auch wenn der Hotelier die „Übernachtung mit 
Frühstück“ zu einem Pauschalpreis anbietet.

Nach Auffassung des BFH dienen die Frühstücksleistungen nicht unmittelbar der Ver-
mietung. Dass die Steuerbegünstigung für Übernachtungen nach dem Willen des Ge-
setzgebers nicht auch das Frühstück umfassen sollte, war zudem im Gesetzgebungsver-
fahren ausdrücklich erörtert und beschlossen worden.

Der „Leistungsempfänger“ schuldet (nach § 13b UStG) die Umsatzsteuer bei 
bestimmten Bauleistungen, wenn er selbst Bauleistungen erbringt. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.8.2013 den Anwendungsbereich der 
Vorschrift erheblich eingeschränkt und die Anwendungsvorschrift der Finanzverwaltung 
in wesentlichen Punkten ausdrücklich verworfen. Danach ist der Leistungsempfänger 
nur dann Schuldner der Umsatzsteuer aus den von ihm beauftragten und unter die Vor-
schrift fallenden Bauleistungen, wenn er die an ihn erbrachten Leistungen seinerseits 
zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Danach sind z. B. Bauträger für die 
von ihnen in Auftrag gegebenen Bauleistungen nicht mehr Schuldner der Umsatzsteuer, 
denn Bauträger erbringen keine Bauleistung im Sinne der Vorschrift, sondern liefern be-
baute Grundstücke. Das unterscheidet sie vom sog. Generalunternehmer, der an seinen 
Auftraggeber Bauleistungen erbringt und deshalb die Steuer (auch) für die von ihm in 
einer Leistungskette (von Subunternehmern) bezogenen Bauleistungen schuldet. 

Der BFH hat die Auslegung der Vorschrift durch die Finanzverwaltung als nicht rechts-
sicher genug verworfen. Dazu führt er folgende Gründe auf:

• Ob der Auftraggeber selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt, kann der Auftrag-
nehmer nicht erkennen.

• Für zu weitgehend erachtet der BFH auch die Annahme, dass die Erbringung jedwe-
der Bauleistungen durch den Auftraggeber ausreicht, ohne dass ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen der empfangenen und der erbrachten Bauleistung beste-
hen muss.

3. Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz 
für Frühstücksleistungen 

an Hotelgäste

4. Bauträger nicht (nach § 13b UStG)
Steuerschuldner der Umsatzsteuer 



• Auf eine Einigung zwischen den Vertragsparteien kann es schon deshalb nicht an-
kommen, weil das Gesetz den Übergang der Steuerschuldnerschaft nicht zur Dispo-
sition der Beteiligten stellt.

Eine hinreichend sichere Handhabung der Vorschrift ist nur gewährleistet, wenn der 
Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Leistung seinerseits zur Erbringung einer 
derartigen Leistung verwendet. Dies kann der Auftragnehmer in der Regel erkennen.

Ist der Unternehmer sowohl als Bauträger als auch als Generalunternehmer tätig, 
kommt es auf die Verwendung der von ihm bezogenen Bauleistung an. Maßgeblich ist 
dann, ob der Unternehmer die Bauleistung für eine steuerfreie Grundstücksübertragung 
als Bauträger oder für eine eigene steuerpfl ichtige Bauleistung als Generalunternehmer 
verwendet.

In einem vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) verhandelten Fall hatte eine 
Steuerpfl ichtige ein im Jahr 1999 erworbenes Vermietungsobjekt im Jahr 
2010 veräußert und musste der fi nanzierenden Bank zur Ablösung der Rest-
schuld aus zwei Anschaffungsdarlehen eine Vorfälligkeitsentschädigung 
zahlen. Das Finanzamt lehnte den Abzug dieser - nach der Veräußerung 
entstandenen - Aufwendungen als Werbungskosten ab.

Dem ist das FG unter Berufung auf die bislang ständige Rechtsprechung des Bundesfi -
nanzhofs (BFH) gefolgt. Der ursprünglich bestehende Zusammenhang mit den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung wird durch die Veräußerung des Vermietungsob-
jekts unterbrochen, wenn die vorzeitige Rückführung des Kredits auf die Verpfl ichtung 
zur lastenfreien Übereignung zurückzuführen ist.

Etwas anderes folgt auch nicht aus der neueren Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs, 
der zufolge Schuldzinsen auch nach der Veräußerung des Vermietungsobjekts abgezo-
gen werden können. Im Gegensatz zu der dieser Rechtsprechung zugrunde liegenden 
Fallkonstellation war die 10jährige Veräußerungsfrist im Streitfall bereits abgelaufen. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum BFH zugelassen. Diese wurde auch eingelegt 
und ist dort unter dem Aktenzeichen BFH VI R 31/12 aufgenommen. Entsprechende Fälle 
sollten mit Hinweis auf das Aktenzeichen offen gehalten werden.

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das 
Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozial-
versicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2014 gelten fol-
gende Rechengrößen:

• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspfl ichtig, wenn sie im 
Jahr mehr als 53.550 € bzw. im Monat mehr als 4.462,50 € verdienen.

• Die Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
48.600 € bzw. von monatlich höchstens 4.050 € berechnet.

• Die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung be-
trägt 71.400 € (alte Bundesländer – aBL) bzw. 60.000 € (neue Bundesländer – nBL) 
im Jahr.

• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 5.950 € 
(aBL) bzw. 5.000 € (nBL) monatlich berechnet.

• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 2.765 € (aBL)/2.345 € (nBL) mo-
natlich, also 33.180 € (aBL)/28.140 € (nBL) jährlich festgelegt.

• Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich. 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt unverändert 15,5 %. Davon tragen 
Arbeitgeber 7,3 % und Arbeitnehmer 8,2 %. Der Beitragssatz für die Pfl egeversicherung 
liegt bei 2,05 % bzw. bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.1.2014

Sozialversicherungsbeiträge 29.1.2014

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Ab 1.1.2014 = unbekannt (stand bei Ausarbeitung dieses Schreibens noch nicht fest)
Seit 1.7.2013 = -0,38 %, 1.1.2013 – 30.6.2013 = -0,13 %, 1.1.2012 – 31.12.2012 = 0,12 %, 
1.7.2011 – 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 %   
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

2013: Oktober 105,9; September = 106,1; August = 106,1; Juli = 106,1; Juni = 105,6; 
Mai = 105,5; April = 105,1; März = 105,6; Februar = 105,1; Januar = 104,5  
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

2,3 %; der Rentenversicherungsbeitragssatz liegt bei 18,9 %. Sowohl der Beitragssatz 
zur Pfl ege- wie auch zur Rentenversicherung befanden sich bei Ausarbeitung dieses 
Schreibens jedoch noch in der politischen Diskussion. Der Beitragssatz für die Arbeitslo-
senversicherung beträgt weiterhin 3 %.

Beiträge zur Kranken-, Pfl ege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur 
Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Bei der Krankenversicherung hat 
der Arbeitnehmer zusätzlich 0,9 % selbst zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pfl e-
geversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. 
Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 1,525 % 
(bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,775 %) und der 
Arbeitgeber 0,525 % des Beitrags zur Pfl egeversicherung.

Sachbezugswerte 2014: Der Wert für Verpfl egung wird ab 1.1.2014 auf 229 € monat-
lich angehoben (Frühstück erhöht sich auf 49 €, Mittag- und Abendessen auf je 90 €). 
Demzufolge beträgt der Wert für Mahlzeiten für ein Mittag- oder Abendessen 3,00 € 
und für ein Frühstück 1,63 €. Dies gilt auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer wäh-
rend einer berufl ich veranlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur 
Verfügung gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. 

Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf grundsätzlich 221 €. Bei einer freien Woh-
nung gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Auf-
nahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende und bei Bele-
gung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbi-
lanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist. 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2013 ver-
nichtet werden: 

• Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-
chungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2004, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2004 aufgestellt sind, sowie 
Belege mit Buchfunktion.

• Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Ko-
pien von abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. 
Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2008 entstanden sind.

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder 
Klageverfahren anhängig sind.
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